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Niederschrift  

 
zur 

 
öffentlichen  

 
 

Sitzung des Marktgemeinderates 
 
 

am 
 

15.10.2025 
 

im Sitzungssaal  
 
 

Beginn der Sitzung: 19:03 Uhr 
Ende der Sitzung: 20:10 Uhr 
 
 
 

Teilnehmer: 
 

Name VertreterFür Funktion 

 

   

Ulrich Pfanner  Vorsitzender 

   

Ralf Arnold  Stimmberechtigtes Mitglied 

Nikolaus Boll  Stimmberechtigtes Mitglied 

Christoph Brinz  Stimmberechtigtes Mitglied 

Katrin Hatt  Stimmberechtigtes Mitglied 

Thomas Heim  Stimmberechtigtes Mitglied 

Margit Miksch  Stimmberechtigtes Mitglied 

Markus Boch  Stimmberechtigtes Mitglied 

Richard Eberl  Stimmberechtigtes Mitglied 

Christian Reith  Stimmberechtigtes Mitglied 

Fabian Schorer  Stimmberechtigtes Mitglied 

Tobias Steinhauser  Stimmberechtigtes Mitglied 

Dr. Stephan Weitzel  Stimmberechtigtes Mitglied 

Rosemarie Nenning-Rupp  Stimmberechtigtes Mitglied 

Hans Rädler  Stimmberechtigtes Mitglied 

Jürgen Philipp  Stimmberechtigtes Mitglied 
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Nr Text 
 

1. Bekanntgaben und Verschiedenes 

2. Wünsche und Anfragen 

3. Genehmigung der öffentlichen Niederschriften 

4. Errichtung eines Funkmastes mit einer Höhe von 40 m, Fl.Nr. 48 
Gem. Scheffau 

5. Antrag auf Vorbescheid zum Teilabbruch des bestehenden landwirt-
schaftlichen Gebäudeteils; Neubau von 12 Wohnungen sowie Neu-
bau des Nebengebäudes; Instandsetzung des bestehenden 
Wohnteils; Fl.Nr. 67, Gem. Scheidegg, Rathausplatz 10 

6. Neuerrichtung von Buswartehäuschen in Scheidegg; Beschluss über 
Co-Finanzierung 

7. Ankauf von Räumen für eine Kinderkrippe von der Wohnungsbauge-
sellschaft Markt Scheidegg GmbH - Durchführungsbeschluss und Fi-
nanzierungsbeschluss 

8. Örtliche Anerkennung des Bedarfs an Plätzen zur Ganztagesbetreu-
ung von Kindern im Grundschulalter 

9. 4. Änderung der Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages im 
Markt Scheidegg vom 25.11.2021; Erhöhung der Kurbeitragssätze 
zum 01.01.26 

10. Beteiligungsbericht des Marktes Scheidegg nach Art. 94 Abs. 3 Ge-
meindeordnung für das Jahr 2018 - 2023 

11. Vorstellung der aktuellen Feuerwehrbedarfsplanung 2025 - 2029 für 
die Freiwilligen Feuerwehren im Markt Scheidegg 

 
 
Entschuldigt waren: Frau GRin Petra Karcher 
 
Unentschuldigt waren:  --- 
 
weitere Anwesende: Herr Bauamtsleiter Roland Schlechta 
 Herr Kämmerer Kilian Wilges 
 Herr Geschäftsleiter Jürgen Hörmann (Schriftführer) 



 
 

Seite 3 

 
 
 

M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 1.: 
Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Herr Pfanner begrüßte alle Anwesenden, stellte die form- und fristgerechte Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. 
 
 

Sachverhalt: 
 

 
 
Es wurden nachfolgende Bekanntgaben gemacht: 
 
 
Verwaltungsmäßig behandelte Baugesuche 
Eine Liste der zuletzt verwaltungsmäßig behandelten Baugesuche (ab 22.05.2025) wurde in 
den Umlauf gegeben. 
 
 
Steuereinnahmen zum 30.09.2025 
Eine Aufstellung der Stände der Steuereinnahmen zum Stand 30.09.2025 wurde in den Um-
lauf gegeben bzw. ausgelegt. Herr Pfanner erklärte hierzu, dass die Ansätze weitestgehend 
eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 2.: 
Wünsche und Anfragen 
 
 

Sachverhalt: 
 

 
 
Aufstockung des Gebäudes Bahnhofstr. 36 
Herr GR Rädler fragte nach, ob denn bei dem Gebäude eine Aufstockung oder Dachgauben 
beantragt wurden. Herr Schlechta äußerte, dass ursprünglich Dachgauben beantragt wur-
den, dann aber tatsächlich aufgestockt wurde. Der Bau sei deshalb auch eingestellt worden. 
 
 
Verkehrsspiegel in der Hochbergstraße 
Herr GR Rädler bedankte sich für die schnelle Installation des Verkehrsspiegels. Er fragte 
nach, ob dieser beheizbar sei. Herr Schlechta erklärte, dass dieser aus einem Material gefer-
tigt sei, welches wohl nicht einfrieren sollte. 
 
 
Aufstellen von Antiterrorsperren bei Veranstaltungen 
Herr Rädler fragte nach, ob denn Scheidegg sich bei der Bestellung von Antiterrorsperren 
nicht beteiligen würde. Herr Pfanner erklärte, dass die Gemeinde solche Sperren selbst be-
schaffen wird, welche auch mit dem Radlader versetzt werden können. Eine Abholung bei 
anderen Gemeinden wäre für den Bauhof ein großer Aufwand. 
 
 
Grünanfälle im Wertstoffhof 
Herr Rädler wies darauf hin, dass man jetzt im Herbst wieder mehr Kapazitäten bei den 
Grünabfällen beim Wertstoffhof schaffen müsste. Herr Pfanner äußerte, dass der Bauhof mit 
dem Radlader helfen könne, um die Grünabfälle zusammenzudrücken um so mehr Kapazität 
im Container zu schaffen. Auch ein weiterer Container wäre eine Option.  
 
 
Änderungen beim Pumptrack 
Herr GR Philipp äußerte, dass beim Pumptrack, nach der Verbreiterung im Kurvenbereich 
zum Hang, nunmehr ein Absatz zwischen Asphalt und Rasen entstanden sei, welcher eine 
Gefahr darstelle. Er wollte wissen ob hier was gemacht werde. Herr Schlechta antwortete, 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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dass er die Situation mit mehreren Benutzern des Pumptracks diskutiert habe. Diese wollen 
eher nicht, dass hier noch was verändert werde.  
 
 
Bäume nachpflanzen in der Zollstraße 
Herr GR Philipp wollte wissen, ob die abgestorbenen Bäume in der Zollstraße nachgepflanzt 
werden. Herr Pfanner bejahte dies. Es sollen schlanke Bäume und keine Vogelbeerbäume 
nachgepflanzt werden.  
 
 
Parksituation beim Sportplatz 
Frau GRin Hatt äußerte, dass es bei Fußballspielen im Bereich des Sportplatzes immer wie-
der dazu komme, dass insbesondere Mitarbeiter des Altenheims in der Spätschicht keinen 
Parkplatz bekommen. Herr Pfanner äußerte, dass sich die Situation wieder bessern werde, 
sobald die Baustelle in diesem Bereich fertig gestellt sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 3.: 
Genehmigung der öffentlichen Niederschriften 
 
 

Sachverhalt: 
 

 
Herr GR Schorer äußerte, dass die Niederschrift nicht im RIS eingestellt war. Herr Hörmann 
hat darauf hin Kopien der Niederschrift ausgelegt. Der TOP wurde am Schluss der Sitzung 
behandelt, damit alle die Niederschrift sichten konnten.  
Herr GR Rädler äußerte, dass es sich bei seinem Redebeitrag um die Hochgratstraße und 
nicht um die Hochbergstraße gehandelt habe. Dies soll bitte geändert werden. 
 
 

Beschluss: 
 

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates vom 17.09.2025 wird mit 
der von Herrn GR Rädler angesprochenen Änderung genehmigt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 4.: 
Errichtung eines Funkmastes mit einer Höhe von 40 m, Fl.Nr. 48 Gem. Scheffau 
 
 

Sachverhalt: 
 

Nach Angaben des Betreibers soll mit dem Funkmast ein “weißer” Fleck im Mobilfunkbereich 
geschlossen werden. Dazu seien die Betreiber gesetzlich verpflichtet. Es handle sich um ein 
privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB.  
Die Privilegierung im Außenbereich liegt vor, da die zu errichtende Anlage neben dem Schie-
ßen von Versorgungslücken bzw. Verbesserung der Versorgung mit 4G und - gegebenen-
falls – 5 G auch die Anbindung an den Richtfunk gewährleistet, so dass die bauliche Anlage 
der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dient.  
Dem Bauantrag liegt eine Rückbauverpflichtungserklärung gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2  
BauGB bei.  
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Dem Bauvorhaben wird zugestimmt. Der Wildschutzzaun soll aber 30 cm höher vom Boden 
entfernt sein oder es soll eine größere Maschenweite des Zauns gewählt werden. Es wird 
darum gebeten die Errichtung des Funkmastes alternativ auf der Waldlichtung umzusetzen.  
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 024-04  

Datum: 16.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 5.: 
Antrag auf Vorbescheid zum Teilabbruch des bestehenden landwirtschaftli-
chen Gebäudeteils; Neubau von 12 Wohnungen sowie Neubau des Nebenge-
bäudes; Instandsetzung des bestehenden Wohnteils; Fl.Nr. 67, Gem. Schei-
degg, Rathausplatz 10 

 

Sachverhalt: 
 

Das Vorhaben liegt im Innenbereich (§34 BauGB). Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das 
Vorhaben gut in den Bestand ein. Innerörtliche Wohnungen werden dringend benötigt. Für 
Stellplätze ist auf dem Grundstück ausreichend Fläche vorhanden. Mit der Bauvoranfrage 
soll insbesondere die Abweichung bei den Abstandsflächen des Nebengebäudes geklärt 
werden. Der Nachbar hat der Abweichung zugestimmt. Aus Sicht der Verwaltung liegen 
keine Gründe vor, das Einvernehmen nicht zu erteilen.  
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Dem Antrag auf Vorbescheid zum Teilabbruch des bestehenden landwirtschaftlichen 
Gebäudeteils; Neubau von 12 Wohnungen sowie Neubau des Nebengebäudes sowie der 
Instandsetzung des bestehendes Wohnteils wird zugestimmt.  
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 

TOP 6.: 
Neuerrichtung von Buswartehäuschen in Scheidegg; Beschluss über Co-
Finanzierung 
 

Sachverhalt: 
 

In der Sitzung des MGR vom 19.09.2023 wurde bereits einmal über die Neuerrichtung von 
Buswartehäuschen beraten und ein Co-Finanzierungsbeschluss für Eigenmittel in Höhe von 
47.250,-- € gefasst. Der Antrag muss wegen zahlreicher Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
der Barrierefreiheit zurückgenommen werden. Um einzelne Buswartehäuschen schneller 
umsetzen zu können, soll nun ein neuer Antrag nur für die Buswartehäuschen am Kurhaus 
gestellt werden. Hier wurde die notwendige Barrierefreiheit bereits hergestellt und die not-
wendigen Baupläne von der Verwaltung erstellt. Die errechneten Kosten für zwei Buswarte-
häuschen belaufen sich auf ca. 27.400,-- €. Der Zuschuss beträgt max. 75 % bei einer Kos-
tenobergrenze von 13.000,-- € je Bushäuschen.  
 
Herr GR Rädler äußerte, dass doch eine landkreisweite Lösung angedacht war. Herr Pfan-
ner erklärte, dass dies sinnvoll gewesen wäre, das Landratsamt hat die Beantragung der Zu-
schüsse aber auf die Gemeinde abgeschoben. 
 
Herr GR Philipp schlug vor, dass bei der vorgestellten Variante eines Buswartehäuschens 
eventuell noch Änderungen, insbesondere der Einsatz von Holz, wünschenswert wäre. Herr 
Schlechta und auch Herr GR Steinhauser bestätigten, dass dies dann gleich viel Geld kosten 
würde, da dann Einzelabnahmen notwendig werden. 
 
Herr GR Schorer bat um die Unterstützung der Gemeinde für eine Bushaltestelle auf Linden-
berger Seite bei der Firma Liebherr. Hier sei kein Buswartehäuschen vorgesehen, diese Bus-
haltestelle wird aber von vielen Scheidegger Gemeindebürger benutzt. Herr Pfanner äußerte, 
dass der Stadt Lindenberg oder der Firma Liebherr die Antragsunterlagen zur Verfügung ge-
stellt werden könnten. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Marktgemeinderat beschließt, dass die Verwaltung im Rahmen der Finanzhilfen für Vor-
haben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Finanzmittel beantragt.  
Die Gesamtsumme des Projekts beträgt ca. 27.400,-- €. Die Co-Finanzierung von 7.900,-- € 
werden für das Jahr 2025 bzw. 2026 unter der Voraussetzung der Förderung der Regierung 
von Schwaben in Höhe von 19.500,-- € aus den Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.  

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 024-04  

Datum: 20.10.2025 
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Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 7.: 
Ankauf von Räumen für eine Kinderkrippe von der Wohnungsbaugesellschaft 
Markt Scheidegg GmbH - Durchführungsbeschluss und Finanzierungsbe-
schluss 

 

Sachverhalt: 
 

Im Erdgeschoss von Haus Nr. 11 der, durch die Wohnungsbaugesellschaft Markt Scheidegg 
zur Errichtung geplanten Seniorenwohnanlage Am Sportplatz sollen Räume für eine Kinder-
krippe entstehen. Derzeit wird die Kinderkrippe St. Magnus im Gebäude Am Kurpark 50 be-
trieben. Das Gebäude weist erhebliche bauliche Mängel, insbesondere in puncto Barriere-
freiheit aus. Um langfristig, geeignete Räume für die Krippenbetreuung in Scheidegg zur Ver-
fügung stellen zu können, soll die Kinderkrippe von der Wohnungsbaugesellschaft erworben 
werden.  
 
Die Verwaltung hat sich mit der Regierung von Schwaben bezüglich der Fördermöglichkeiten 
beim Ankauf der Krippe informiert. 
 
Herr Kämmerer Kilian Wilges stellte die Finanzierung sowie die zu erwartenden Zuschüsse 
anhand einer Präsentation dar.  
 

Beschluss: 
 

1. Der Marktgemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Wohnungsbaugesellschaft 
in Kaufverhandlungen über die Krippenräume zu treten. 

 
2. Der Marktgemeinderat billigt die vorgestellte Finanzierung des Kaufs und bestätigt, 

dass erforderliche Eigenmittel bis zu 2.000.000 € für den Erwerb der Kinderkrippe zur 
Verfügung gestellt werden. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 902-06; 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 

 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 8.: 
Örtliche Anerkennung des Bedarfs an Plätzen zur Ganztagesbetreuung von 
Kindern im Grundschulalter 
 
 

Sachverhalt: 
 

Gemäß Art. 7 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes entscheiden Ge-
meinden welchen örtlichen Bedarf an Betreuungsplätzen sie unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Eltern und ihrer Kinder für eine kindgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung 
anerkennen. 
 
Es ist geplant im, von der Wohnungsbaugesellschaft Markt Scheidegg errichteten Neubau Am 
Sportplatz Räume für eine Kinderkrippe zu erwerben. Die hierdurch entstehenden bzw. auf-
rechterhaltenen Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren müssen als bedarfsnotwendig 
anerkannt werden, damit der Kauf der Räumlichkeiten im Rahmen der kommunalen Hoch-
bauförderung staatlich gefördert werden kann. 
 
Die, der örtlichen Bedarfsanerkennung gemäß Art. 7 BayKiBiG zugrundeliegende Bedarfs-
planung liegt der Sitzungsvorlage bei. 
 

Beschluss: 
 

Der Marktgemeinderat erkennt den, in der gemeindlichen Bedarfsplanung ermittelten örtli-
chen Bedarf für die Betreuung für Kinder unter drei Jahren an. Konkret werden anerkannt  

 
a) der zahlenmäßige Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahren von 60 Betreuungs-

plätzen. 
b) Davon ein Bedarf vom 45 Betreuungsplätzen in der Betreuungsform Kinderkrippe 

 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 902-06; 024-04; 423-
09  

Datum: 23.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 9.: 
4. Änderung der Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages im Markt Schei-
degg vom 25.11.2021; Erhöhung der Kurbeitragssätze zum 01.01.26 

 

Sachverhalt: 
 

Gemäß der Kurbeitragssatzung des Marktes Scheidegg vom 25.11.25 in der Fassung der 3. 
Änderungssatzung vom 31.01.2025 gelten für das Kurgebiet Scheidegg derzeit folgende 
Kurbeitragssätze je Aufenthaltstag: 
 
Personen ab 16 Jahren:    2,20 € 
Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren 0,70 € 
Kinder bis 6 Jahre     beitragsfrei   
 
Letztmals wurden die Kurbeitragssätze zum 01.01.2023 auf diese Beitragshöhe angepasst. 
Seither ist der Aufwand für die gemeindlichen Kur- und Erholungseinrichtungen sowie Veran-
staltungen erheblich angestiegen. Kostensteigerungen gab es insbesondere beim Personal 
der Kureinrichtungen (Tarifsteigerungen), im Bereich ÖPNV, aufgrund gestiegener Beförde-
rungsentgelte sowie bei den Sach- und Betriebskosten für die Unterhaltung der Kur- und Er-
holungseinrichtungen. 
 
Ganz oder teilweise über den Kurbeitrag finanzierte oder mitfinanzierte Einrichtungen und 
Veranstaltungen des Marktes Scheidegg sind beispielsweise:  
 

- Scheidegg Tourismus/Kurverwaltung 
- Kurhaus 
- Turn- und Festhalle Scheffau 
- Alpenfreibad 
- Öffentliche Wanderwege, Parkanlagen und Loipen 
- Öffentliche Spielplätze und Sportanlagen 
- Allgäu-Walser-Card inkl. Vergünstigungen (z. B. kostenloser ÖPNV) 
- Kurkonzerte, Glutenfreiwochen, etc. 

 
Aufgrund der Kostensteigerungen wurden die, für die Jahre 2026 bis 2028 zu erwartenden 
beitragsfähigen Aufwendungen für Kureinrichtungen und Veranstaltungen ermittelt.  
Für die Kalkulation des Kurbeitrags gilt nicht das Kostendeckungsprinzip wie beispielsweise 
beim Wasserwerk. Das Kurbeitragsaufkommen ist jedoch dem Kostenüberschreitungsverbot 
unterworfen, welche eine Veranschlagungsmaxime darstellt. Das bedeutet, dass die im 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 935-03; 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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Zeitpunkt des Satzungserlasses vorhersehbaren Beitragseinnahmen einschließlich der Ein-
nahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag nicht höher sein dürfen als die zum gleichen Zeit-
punkt vorhersehbaren Aufwendungen.  
 
Laut der Kurbeitragskalkulation für die Jahre 2026 bis 2028 liegt der durchschnittliche bei-
tragsfähige Aufwand, abhängig von der Höhe der zu erwartenden Einnahmen aus Fremden-
verkehrsbeiträgen zwischen 2,60 € und 3,00 € pro Aufenthaltstag. Von dem durch die Ge-
meinde brutto festgelegten und vereinnahmten Kurbeiträgen muss 7 % Umsatzsteuer abge-
führt werden. 
 
Die Erhöhung des Kurbeitrags wurde durch den Haupt- und Tourismusausschusses in seiner 
Sitzung am 29.09.25 vorberaten. Von diesem wurde ein empfehlender Beschluss gefasst 
den Kurbeitrag je Aufenthaltstag wie folgt anzupassen: 
 
Personen ab 16 Jahren:    2,60 € 
Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren 0,90 € 
Kinder bis 6 Jahre     beitragsfrei     
 
Die Jahreskurbeitragspauschale erhöht sich entsprechend der vorstehenden Beträge auf 
104,00 € für Erwachsene und 36,00 € für Kinder und Jugendliche. 
 
Herr GR Arnold wollte wissen, wie hoch die angesetzten Übernachtungstage bei der Jah-
reskurbeitragspauschale sind. Herr Hörmann erläuterte, dass hier 40 Übernachtungen ange-
setzt wurden und diese Zahl sich aus der letzten Erhebung bei den Beitragspflichtigen für 
den Jahreskurbeitrag ergeben haben.  
 
Frau GRin Nenning-Rupp fragte nach, ob denn die Zahlen der Wasserfallanlage auch in die 
Kalkulation eingeflossen sind, was Herr Hörmann bejahen konnte. 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Marktgemeinderat beschließt den Entwurf einer 4. Änderung der Satzung für die Erhe-
bung eines Kurbeitrages im Markt Scheidegg vom 09.10.2025, so wie er als Anlage zur Nie-
derschrift genommen wird, als Satzung. 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 10.: 
Beteiligungsbericht des Marktes Scheidegg nach Art. 94 Abs. 3 
Gemeindeordnung für das Jahr 2018 - 2023 
 
 

Sachverhalt: 
 

Nach Art. 94 Abs. 3 GO hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an 
Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens 5% des 
Unternehmens gehört. Dabei soll der Bericht insbesondere Angaben über die Erfüllung des 
öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der 
Gesellschaft, die Ertragslage, die Kreditaufnahme und je nach Höhe der Unternehmensbetei-
ligung die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans 
bzw. die Gesamtbezüge nach HGB enthalten. 
 
Der Beteiligungsbericht für die Jahre 2018 – 2023 lag den Sitzungsunterlagen im Ratsinfor-
mationssystem bei. 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Marktgemeinderat nimmt den Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 – 2023 gem. Art. 94 
Abs. 3 GO zustimmend zur Kenntnis. Eine Ausfertigung des Beteiligungsberichtes liegt der 
Niederschrift als Anlage bei. 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende: 16 Für: 16 Gegen: 0 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 827-09; 024-04  

Datum: 23.10.2025 
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M a r k t  S c h e i d e g g  
L a n d k r e i s   

L i n d a u / B o d e n s e e  
 
 
 
 

Niederschrift 
(öffentlich ) 

 

Gremium: Marktgemeinderat  
 
 

TOP 11.: 
Vorstellung der aktuellen Feuerwehrbedarfsplanung 2025 - 2029 für die 
Freiwilligen Feuerwehren im Markt Scheidegg 
 
 

Sachverhalt: 
 

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Novembersitzung verschoben, da der Kommandant 
der Freiwilligen Feuerwehr Scheffau Georg Künzel verhindert war an der Sitzung teilzuneh-
men. Herr Pfanner betonte, dass es ihm wichtig sei, dass die beiden Kommandanten der ge-
meindlichen Feuerwehren bei der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes anwesend sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfanner, 1. Bürgermeister     Hörmann 
Sitzungsleiter Schriftführer 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr anstanden, beendete Herr Pfanner um 20:10 
Uhr die öffentliche Sitzung. 
 

Sitzung am: 15.10.2025  

 

Sitzungs-Nr.: MGR 15.10.2025  

Aktenzeichen: 091-02; 024-04  

Datum: 23.10.2025 


